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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1996

Norm

ABGB §179 Abs2

Rechtssatz

Allen in § 179 Abs 2 ABGB aufgezählten Fällen sind jedenfalls rein objektive Gründe dergestalt gemeinsam, daß

entweder der zweite Ehegatte nicht annehmen kann oder die eheliche Gemeinschaft schon eine gewisse Zeit aufgelöst

ist und schon deshalb eine "Nachbildung einer natürlichen Familie" nicht mehr in Frage kommt. Dabei wird im Gesetz

anders als nach deutschem Recht zwischen volljährigen und minderjährigen Wahlkindern nicht unterschieden.
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Beisatz: Der Umstand, dass die Ehegattin des Wahlvaters als türkische Staatsangehörige aufgrund der Regelung

des Art313 des Zivilgesetzbuchs Nr4721 vom 22.November2001, weil sie bereits leibliche Kinder hat, keine

mündige Person adoptieren darf, ist als rein objektiver Grund aufzufassen, der den fehlenden gesetzlichen

Voraussetzungen für die Eigenberechtigung oder des Alters gleichzuhalten und daher im Rahmen der erwähnten

Generalklausel als ähnlicher und besonders wichtiger Grund zu behandeln ist. (T1)
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